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sammlung zur Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der 
Aktionsprogramme der Konferenzen der Vereinten Nationen, an 
denen diese Hoheitsgebiete ursprünglich als Beobachter teilge-
nommen hatten, sowie an der Arbeit des Wirtschafts- und Sozial-
rats und seiner Nebenorgane teilzunehmen; 

 18. erinnert an ihre Resolution 53/189 vom 15. Dezember 
1998, in der sie unter anderem gefordert hat, dass die den regio-
nalen Wirtschaftskommissionen angeschlossenen Mitglieder im 
Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung an 
der Sondertagung der Versammlung zur Überprüfung und Be-
wertung der Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhal-
tige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern sowie an dem Vorbereitungsprozess dafür teilneh-
men und dabei den gleichen Beobachterstatus genießen wie an-
lässlich der vom 25. April bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abge-
haltenen Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern; 

 19. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser 
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss 
auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der Po-
litiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
zu erwägen; 

 20. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

 21. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Lei-
tungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und der 
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institu-
tionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderlichen Maß-
nahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und ersucht den 
Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten; 

 22. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch weiter-
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/86 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/582)  

54/86. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/63 vom 3. Dezember 
1998, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs über 
von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungs-
möglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung111, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des bil-
dungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiterhin 
Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser Angebote 
zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Studen-
ten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs- und 
Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auffassung 
vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Gebieten ermu-
tigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge-
stellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebiete, 
die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit erlangt 
haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schülern und 
Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung zu stellen; 

 4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von Infor-
mationen über die von den Staaten angebotenen Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen Ein-
richtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten diese 
Angebote nutzen können; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten; 

 6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf diese 
Resolution. 

RESOLUTION 54/87 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/584)  

54/87. Westsaharafrage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage, 

 
111 A/54/267. 
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 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 
(XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/64 vom 3. Dezember 
1998, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y 
de Río de Oro am 30. August 1988 den Vorschlägen grundsätz-
lich zugestimmt haben, die vom Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und vom Vorsitzenden der Versammlung der Staats- 
und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit 
im Rahmen ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags unterbrei-
tet wurden, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 
658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom 29. April 
1991, mit denen der Rat den Regelungsplan für Westsahara112 
gebilligt hat, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung zur Westsaharafrage, 

 in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Natio-
nen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von Westsa-
hara haben, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der 
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalsekre-
tärs und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechterhaltung der 
Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungsplans hält, 

 sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Vereinba-
rungen113 zur Durchführung des Regelungsplans, die die beiden 
Parteien im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Gespräche erzielt 
haben, und betonend, welche Bedeutung sie der vollinhaltlichen, 
fairen und gewissenhaften Durchführung des Regelungsplans und 
der Vereinbarungen zu seiner Durchführung beimisst, 

 ferner mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den seit De-
zember 1997 bei der Durchführung des Regelungsplans erzielten 
Fortschritten, 

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheitsrats 
1131 (1997) vom 29. September 1997, 1198 (1998) vom 
18. September 1998, 1204 (1998) vom 30. Oktober 1998, 1215 
(1998) vom 17. Dezember 1998, 1224 (1999) vom 28. Januar 
1999, 1228 (1999) vom 11. Februar 1999, 1232 (1999) vom 
30. März 1999, 1235 (1999) vom 30. April 1999, 1238 (1999) 
vom 14. Mai 1999 und 1263 (1999) vom 13. September 1999, 

 
112 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-fifth Year, Supplement 
for April, May and June 1990, Dokument S/21360; und ebd., Forty-sixth Year, 
Supplement for April, May and June 1991, Dokument S/22464. 
113 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for July, August and September 1997, 
Dokumente S/1997/742 und Add.1. 

 mit Genugtuung darüber, dass die beiden Parteien die detail-
lierten Modalitäten für die Durchführung des Maßnahmenpakets 
des Generalsekretärs angenommen haben, die sich auf die Identi-
fizierung der Stimmberechtigten, das Rechtsmittelverfahren und 
den geänderten Durchführungszeitplan beziehen114, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Län-
der und Völker115, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs116, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs116; 

 2. nimmt abermals mit Befriedigung Kenntnis von den 
Vereinbarungen113 zur Durchführung des Regelungsplans112, die 
das Königreich Marokko und die Frente Popular para la Libera-
ción de Saguía el-Hamra y de Río de Oro im Verlauf ihrer ver-
traulichen direkten Gespräche unter der Schirmherrschaft des 
Persönlichen Abgesandten des Generalsekretärs, James Baker III, 
erzielt haben, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, diese 
Vereinbarungen in vollem Umfang und nach Treu und Glauben 
umzusetzen; 

 3. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen 
Abgesandten für ihre Bemühungen zur Herbeiführung dieser 
Vereinbarungen und die beiden Parteien für die von ihnen ge-
zeigte Kooperationsbereitschaft und fordert sie nachdrücklich 
auf, sich weiter kooperationsbereit zu zeigen, um die rasche 
Durchführung des Regelungsplans zu erleichtern; 

 4. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ihre Zu-
sammenarbeit mit dem Generalsekretär und seinem Persönlichen 
Abgesandten sowie mit seinem Sonderbeauftragten fortzusetzen 
und alles zu unterlassen, was die Durchführung des Regelungs-
plans und die Vereinbarungen zu seiner Durchführung untergra-
ben würde; 

 5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fortschritten, 
die im Zusammenhang mit der Durchführung des Regelungsplans 
erzielt worden sind, und fordert die beiden Parteien in diesem 
Zusammenhang auf, mit dem Generalsekretär, seinem Persönli-
chen Abgesandten und seinem Sonderbeauftragten bei der 
Durchführung der verschiedenen Phasen des Regelungsplans voll 
zusammenzuarbeiten; 

 6. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, das 
Maßnahmenpaket des Generalsekretärs betreffend die Identifizie-
rung der Stimmberechtigten, das Rechtsmittelverfahren und den 
geänderten Durchführungszeitplan gewissenhaft und getreu 
durchzuführen; 

 
114 Siehe S/1999/483/Add.1; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for April, May and June 1999. 
115 A/54/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
116 A/54/337. 
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 7. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Natio-
nen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von Westsa-
hara haben; 

 8. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Bemühun-
gen, die der Generalsekretär nach wie vor unternimmt, um im 
Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) 
und 690 (1991), mit denen der Rat den Regelungsplan für 
Westsahara gebilligt hat, seitens der Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit 
ein unparteiisches, von jeglichem Zwang freies Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara zu organisieren 
und zu überwachen; 

 9. nimmt Kenntnis von den Resolutionen des Sicherheits-
rats 1131 (1997), 1238 (1999) und 1263 (1999); 

 10. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker, die Lage in Westsahara un-
ter Berücksichtigung der im Gang befindlichen positiven Durch-
führung des Regelungsplans weiter zu behandeln und der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten; 

 11. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung auf 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/88 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/584)  

54/88. Neukaledonien-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

 nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker117, 

 in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 

 feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind, wel-
che die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit allen 
Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um die poli-
tische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dem Gebiet zu 
fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet des Um-

 
117 A/54/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 

weltschutzes und zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und 
des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen für die friedli-
che Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur Selbstbestimmung 
zu schaffen, 

 sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine aus-
gewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie ein 
kontinuierlicher Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neu-
kaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsaktes 
Neukaledoniens wichtig sind, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung 
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarländern 
der südpazifischen Region, 

 1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen, die in Neuka-
ledonien stattgefunden haben, wie die Unterzeichnung des Ab-
kommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Vertretern 
Neukaledoniens und der Regierung Frankreichs118 zeigt; 

 2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im 
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im Rah-
men des Abkommens von Nouméa in einem Geist der Harmonie 
fortzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des Ab-
kommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der kanaki-
schen Identität in der politischen und sozialen Organisation Neu-
kaledoniens stärker Rechnung zu tragen, sowie von den Bestim-
mungen des Abkommens im Hinblick auf die Einwanderungs-
kontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den Bestimmungen des 
Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien Mitglied oder 
angeschlossenes Mitglied bestimmter internationaler Organisa-
tionen, wie beispielsweise internationaler Organisationen in der 
pazifischen Region, der Vereinten Nationen, der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
und der Internationalen Arbeitsorganisation im Einklang mit de-
ren Statuten werden kann; 

 5. nimmt ferner Kenntnis von der zwischen den Unter-
zeichnern des Abkommens von Nouméa getroffenen Vereinba-
rung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Emanzipa-
tionsprozesses erzielten Fortschritte zu unterrichten; 

 6. begrüßt es, dass die Verwaltungsmacht zum Zeitpunkt 
der Schaffung der neuen Institutionen eine Informationsmission 
nach Neukaledonien eingeladen hat, die aus Vertretern von Län-
dern der pazifischen Region bestand; 

 7. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalsekretär 
Informationen über die politische, wirtschaftliche und soziale Si-
tuation Neukaledoniens zu übermitteln; 

 8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin zu 
 
118 A/AC.109/2114, Anhang. 




